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Richtlinie liber die Gewahrung von Zuwendungen
im Rahmen des Technologie- und Innovationsprogramm NRW
(TIP-Richtlinie)

Gem.RdErl. d. Ministeriums fur Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie,
d. Staatskanzlei
u. d. Ministeriums fur Wirtschaft, Mittelstand und Energie
v. 4.12.2007

Ziel der Technologie- und Innovationsférderung ist es, die ErschlieBung technischer Maglichkei-
ten zur Losung kiinftiger Aufgaben unserer Gesellschaft zu unterstiitzen. Eine besondere Rolle
spielt dabei die ErschlieBung von neuen Handlungsfeldern in Hoch- und Querschnittstechnolo-
gien. Durch die Bereitstellung von 6ffentlichen Férdermitteln sollen die Unternehmen in NRW im
Innovationswettbewerb ertlichtigt werden, um sich auf besonders dynamischen und wachstums-
starken Innovations- und Technologiefeldern nachhaltig behaupten zu kénnen.
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1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land gewahrt nach MaBgabe dieser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44
LHO Zuwendungen zu MaBnahmen fir die Optimierung von Rahmenbedingungen fir die Umset-
zung neuer Produkt-, Dienstleistungs- und Verfahrensideen in der Wirtschaft sowie fur die inno-
vative Erneuerung bestehender Produkte und Verfahren zur Verbesserung des Technologie-
standortes Nordrhein-Westfalen (Technologie- und Innovationsférderung).

Die Férderung erstreckt sich auf die in Anlage 4 bezeichneten Branchen, Technologie- und Inno-
vationsfelder.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewahrung einer Zuwendung besteht nicht, vielmehr ent-
scheidet die Bewilligungsbehorde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der
verfugbaren Haushaltsmittel. Eine vorrangige Bereitstellung von Haushaltsmitteln auf der Grund-
lage von Juryentscheidungen im Rahmen von Wettbewerben oder Schwerpunktsetzungen ist
zulassig.

2.
Gegenstand der Forderung

21
Forschung, industrielle Forschung, vorwettbewerbliche Entwicklung, Studien

211
Forschung und industrielle Forschung (von der Ideenfindung bis zum Labormuster)

Forschung zum Auf- und Ausbau wirtschaftlich - technologischer Kompetenz und industrielle
Forschung zur Gewinnung neuer Erkenntnisse, zur Entwicklung neuer Produkte, Verfahren oder
Dienstleistungen oder zur Verbesserungen bestehender Produkte, Verfahren oder Dienstleistun-
gen. Forschung und industrielle Forschung sind nur dann Gegenstand der Férderung, wenn sie
zur unmittelbaren Umsetzung in die vorwettbewerbliche Entwicklung erforderlich sind. Sie um-
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fasst keine routinemaBigen oder regelmaBigen Anderungen an bestehenden Produkten, Produk-
tionslinien, Herstellungsverfahren, Dienstleistungen und anderen laufenden betrieblichen Pro-
zessen, selbst wenn diese Anderungen Verbesserungen darstellen kénnen.

2.1.2
Vorwettbewerbliche Entwicklung (vom funktionsfahigen Labormuster bis zum Prototypen)

Vorwettbewerbliche Entwicklung zur Umsetzung von Erkenntnissen der industriellen Forschung
flr neue, geadnderte oder verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen (unabhangig
davon, ob sie zum Verkauf oder zur Verwendung bestimmt sind), einschlieBlich des Aufbaus und
des Betriebs eines ersten, nicht zur kommerziellen Verwendung geeigneten Prototyps oder einer
ersten, nicht fur die industrielle Anwendung bzw. die kommerzielle Nutzung umwandelbaren De-
monstrationsanlage.

2.1.3
Studien

Studien Uber die technische Durchfiihrbarkeit sowie sozialvertragliche Technikgestaltung als
Vorbedingung flir Vorhaben der industriellen Forschung (Nr. 2.1.1) bzw. der vorbewettbewerbli-
chen Entwicklung (Nr. 2.1.2).

3.
Zuwendungsempfanger

3.1
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft, im Sinne der Empfehlung
der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der
kleinen und mittleren Unternehmen ( ABI. der EU L 124 vom 20.5.2003 S. 36).

Bei Existenzgriindern kann die Zuwendung erst nach Unternehmensgriindung bewilligt werden.

3.2
Sonstige Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit weniger als 1.000 Beschaftigten, die die Definition
von KMU nach Nr. 3.1 nicht erfiillen. Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit 1.000 Be-
schaftigten und mehr in Ausnahmefallen, wenn nur sie die fiir das Land erwlinschten Technolo-
gien entwickeln und einfihren kénnen.

3.3
Einrichtungen, Landesinitiativen, juristische Personen des 6ffentlichen Rechts

Einrichtungen der technologischen und wissenschaftlichen Infrastruktur, Landesinitiativen und
ahnliche Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen der Wirtschaft und der Arbeitnehmer sowie
juristische Personen des 6ffentlichen Rechts auBerhalb der Landesverwaltung.
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3.4
Forschungsinstitute

MaBnahmen von Antragstellern, deren Unternehmenszweck in der vorwettbewerblichen Ent-
wicklung liegt, kdnnen gefordert werden, wenn

- die Antragsteller gemeinschaftlich mit Unternehmen die zu férdernde MaBnahme umsetzen
und die Projektergebnisse in Nordrhein-Westfalen verwerten oder

- die zu fordernde MaBnahme auBerhalb des Ublichen Leistungsprogramms des Antragstellers
liegt.

4.
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Forschung, industrielle Forschung, vorwettbewerbliche Entwicklung (Nr. 2.1)

MaBnahmen kénnen nur gefordert werden, wenn sie Neuheitscharakter besitzen, einen gesamt-
wirtschaftlichen Nutzen erwarten lassen, von einem hohen Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet
sind, das fiir ein Unternehmen tragbare technische und wirtschaftliche Risiko liberschreiten und
begriindete Aussichten auf Verwertung und wirtschaftlichen Erfolg in Nordrhein-Westfalen be-
stehen.

4.2
Finanzielle Voraussetzungen

Bei Unternehmensgriindungen soll das eingezahlte und haftende Eigenkapital ohne Bericksichti-
gung von Sachleistungen und der Foérderung aus diesem Programm mindestens 20 v. H. der Pro-
jektausgaben betragen.

4.3
Kooperationsprojekte

Bei Kooperationsprojekten mit mehreren Antragstellern missen die Partner ihre Rechte und
Pflichten zur Erfullung des Zuwendungszweckes in einem Kooperationsvertrag regeln, in dem
insbesondere zu vereinbaren ist, dass im Falle des Ausscheidens eines Kooperationspartners
seine bis dahin gewonnenen Erkenntnisse aus den Projektarbeiten den lbrigen Kooperations-
partnern unentgeltlich zur Verfligung gestellt werden.

5.
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektforderung

5.2
Finanzierungsart: Anteilfinanzierung
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5.3
Es gelten folgende Fordersatze:

5.3.1
Forschung, vorwettbewerbliche Entwicklung, Studien (Nr. 2.1)

- Kleine und mittlere Unternehmen (Nr.3.1) bis zu 35 %

Der Fordersatz kann bei Kooperationsprojekten mit mindestens einer 6ffentlichen Forschungs-
einrichtung um 10 % und bei KMU mit Standort innerhalb von Gebieten, fur die eine nationale
Regionalbeihilfe von der EU-Kommission zugelassen worden ist (Gebiete der regionalen Wirt-
schaftsférderung) um den fiir den jeweiligen Standort geltenden Zuschlag bis zu einem Hochst-
fordersatz von 50 % angehoben werden.

- Sonstige Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (Nr. 3.2) bis zu 25 %

- Studien fir die technische Durchflihrbarkeit (2.1.3) als Vorbedingung fir Vorhaben der industri-
ellen Forschung von wissenschaftlichen Einrichtungen von juristischen Personen des offentli-
chen Rechts bei Unternehmensprojektférderung bis zu 50 %

5.3.2
.De-minimis-Regelung”

MaBnahmen, flr die unter Einschluss anderer 6ffentlicher Beihilfen nicht mehr als 100.000,-- €
nach MaBgabe der VERORDNUNG (EG) Nr. 69/2001 DER KOMMISSION vom 12.1.2001 (De-mini-
mis-Regelung) innerhalb von 3 Jahren bewilligt sind bis zu 100 %.

AuBer Ansatz bleiben sonstige von der Kommision genehmigte oder freigestellte Beihilfen. Die
Einhaltung ist durch Abgabe einer "De-minimis-Bescheinigung" nachzuweisen.

5.4
Bagatellgrenze

Die Bagatellgrenze betragt 15.000,-- €.

5.5
Form der Zuwendung: Zuschuss

5.6
Bemessungsgrundlage

Ausgaben konnen nur berlicksichtigt werden, soweit sie projektbezogen sind und die Verpflich-
tung zur Leistung nach Eingang eines pruffahigen Antrags bei der zustandigen Stelle (Nr. 7) be-
grindet worden ist. Die Verpflichtung zur Leistung der Ausgabe ist grundsatzlich mit Abschluss
eines der Ausflihrung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags gegeben. Nr. 1.34 VV
zUu § 44 LHO bleibt unberthrt.

5.6.1
Forschung, industrielle Forschung, vorwettbewerbliche Entwicklung, Studien (Nr. 2.1)
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Personal- und Sachausgaben, Ausgaben fur Fremdleistungen und Investitionen

Ausgaben fir Ideensuche, Konstruktion, technologische Untersuchungen zur spateren Mark-
tumsetzung, Experimente und Erprobungen einschlieBlich der Herstellung von Labormustern,
Prototypen und Nullserien, deren Demonstration sowie der in diesem Rahmen erforderlichen In-
vestitionen wie Instrumente und Ausrustung.

Dazu gehdren die Ausgaben fur externen Sachverstand, Inanspruchnahme von Informationssys-
temen, Erlangung von Lizenzen und Patenten, Weiterbildung, externe Forschungsleistungen und
sonstige Dienstleistungen.

5.7
Ermittlung der Ausgaben

5.7.1
Personalausgaben

Die Personalausgaben ermitteln sich aus dem Stundensatz und der Anzahl der fiir das Projekt
geleisteten Stunden.

- Anzahl der Stunden
Mehr als 1700 Jahresarbeitsstunden /Person und Kalenderjahr diirfen nicht abgerechnet werden.
- Stundensatz

Der Personalstundensatz kann nach Aufwand des Antragstellers mit einem 10%igen Zuschlag fir
Gemeinkosten beriicksichtigt werden. Dabei sind die Personalstundensatze auf der Basis von
1.700 Arbeitsstunden je Arbeitskraft und Kalenderjahr zu ermitteln. Die Verglitung flir den Unter-
nehmer kann Teil der Bemessungsgrundlage sein, soweit er Tatigkeiten verrichtet, die eindeutig
mit dem Projekt zusammenhangen und gesondert berechnet werden.

5.7.2
Sachausgaben

- Lagerentnahmen (hier gilt der Tag der Entnahme als Tag der geleisteten Ausgabe)

- Raummieten fur Neugriindungen, soweit sie im Bewilligungszeitraum anfallen

- Reisekosten, soweit sie durch gesonderte Reisekostenrechnung nachgewiesen werden
- Leasingraten, soweit sie im Bewilligungszeitraum anfallen

- Ausgaben flir Fremdleistungen oder die Erlangung von Patenten und Lizenzen sollen zusam-
men nicht mehr als 50 % der Projektausgaben betragen.

Nicht zuwendungsfahig sind Ausgaben flir Reprasentationszwecke und Fremdzinsen sowie die
kalkulatorischen Kosten fur Gewinn, Abschreibungen und Einzelwagnisse.
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6.
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektforderung (ANBest-P) sowie
die Besonderen Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung (BNBest-P) sind
grundsatzlich unverandert Bestandteil des Zuwendungsbescheides.

7.
Antrags- und Bewilligungsverfahren

7.1
Antragsverfahren

Fir den Antrag gilt das Muster der Anlage 1. Q
Der Antrag ist bei der in Anlage 4 festgelegten Stelle zu stellen.

7.2
Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehdrde ist die in der Anlage 4 aufgefihrte Stelle.

7.2.1
Technologische Begutachtung fir Antrage mit einer beantragten Zuwendung bis 250.000,-- €

Die Bewilligungsbehoérden (Nr. 2 und 3 der Anlage 4) entscheiden bei Antragen mit einer bean-
tragten Zuwendung bis 250.000,-- € gem. Nr. 2.1 auf der Grundlage einer technologischen Be-
gutachtung.

Aufgaben der Bewilligungsbehérden, Zweckbindungsdauer der mit Zuwendungsmitteln be-
schafften Gegenstande, Abwicklung der Zuwendung

Die Bewilligungsbehorden fuhren die fachliche Betreuung der Projekte durch. Fur Antrage mit ei-
ner beantragten Zuwendung von mehr als 250.000,-- € wird die technologische Begutachtung
durch die Bewilligungsbehdérden durchgefiihrt. Das Hinzuziehen von Gutachtern ist zulassig. Die
Ministerien bzw. die Staatskanzlei kdnnen zur Wahrnehmung ihrer Aufsicht, Koordinierung und
Mittelsteuerung einen Arbeitskreis einberufen.

Fir den Zuwendungsbescheid gilt das Muster der Anlage 2 Q

Die Zweckbindungsfrist der geforderten Wirtschaftsgiter endet friihestens 3 Jahre nach Ablauf
des Bewilligungszeitraumes; danach ist der Zuwendungsempfanger grundsatzlich in der Ver-
wendung frei.

Soweit das Ministerium fir Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes
Nordrhein-Westfalen, das Ministerium flr Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nord-
rhein-Westfalen oder die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen Bewilligungsbehdrde
ist, wird die verwaltungsmagige Abwicklung und die Befugnis Gber Unwirksamkeit, Rlicknahme,
Widerruf des Zuwendungsbescheides, Rickforderung der Zuwendung und Verzinsung (§§ 48,
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49, 49a VwVTG NW) zu entscheiden, von der fir den Sitz des Antragstellers zustandigen Be-
zirksregierung wahrgenommen.

7.3
Verwendungsnachweisverfahren

Fiar den Verwendungsnachweis gilt das Muster der Anlage 3 Q Abweichend von Nr. 10.1VV zu

§ 44 LHO ist statt eines Zwischennachweises ein Teilsachbericht /Teilverwendungsnachweis mit
Belegen vorzulegen. Teilsachbericht und Teilverwendungsnachweis sind von der gemaB Nr. 7.2

zustandigen Stelle zu prifen.

Far die Prafung der Verwendungsnhachweise der Zuwendungsbescheide des Ministeriums fur In-
novation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen, des Mi-
nisteriums fur Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen und der
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen ist die mit der verwaltungsmaBigen Abwicklung
beauftragte Bezirksregierung zustandig. Diese entscheidet tiber Unwirksamkeit, Ricknahme, Wi-
derruf des Zuwendungsbescheides, Rickforderung der Zuwendung und Verzinsung (§§ 48, 49,
49a VwVIG NW).

Wahrend der Zweckbindungsfrist hat der Zuwendungsempfanger jahrlich innerhalb von drei Mo-
naten nach Ablauf des Haushaltsjahres der zustandigen Stelle einen Verwertungsbericht vorzu-
legen.

7.4
Zu beachtende Vorschriften

Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fiir den Nachweis und
die Prifung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides
und die Rickforderung der gewahrten Zuwendung nebst Zinsen gelten die Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 LHO, soweit nicht in diesen Férderrichtlinien Abweichungen zugelassen sind.

Flr Unwirksamkeit, RUcknahme, Widerruf des Zuwendungsbescheides, Rlickforderung der Zu-
wendung und Verzinsung finden die §§ 48, 49, 49a VwVfG NW Anwendung.

8.
In-Kraft-Treten

Die Richtlinien treten mit Wirkung vom 1.1.2008 in Kraft und gelten bis zum 30.09.2012.

Gleichzeitig treten die Richtlinien vom 21.08.2006 (MBI. NRW. 2006 S. 443) auBer Kraft; ausge-
nommen davon sind die Anlagen 1 bis 3, die unverandert fortgelten.

Anlage 4

() Die unverandert fortgeltenden und daher nicht erneut abgedruckten Texte der Anlagen 1, 2
und 3 kdnnen im MBI. NRW Nr. 10 vom 21.2.2002 oder in der elektronischen SMBI. NRW Glied-
Nr. 702 eingesehen werden
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Hinweis der Redaktion:

In der Druckausgabe des Ministerialblatt Nr. 38 vom 14.Dezember 2007 (S. 868) wurde die Anla-
ge 4 zum o.g. Runderlass irrtiimlich nicht verdffentlicht. Diese wird in der Ausgabe MBI. NRW.
Nr. 39 am 28. Dezember 2007 nachtraglich abgedruckt.

- MBI. NRW. 2007 S. 868

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/10


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2007-s868

Anlagen

Anlage 1 (Anlage4)
URL zur Anlage [Anlage4]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/10576-11042-mbl38-1anlage4.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Technologie- und Innovationsprogramm NRW (TIP-Richtlinie) Gem.RdErl. d. Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie, d. Staatskanzlei u. d. Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie v. 4.12.2007 

	Anlagen

